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Protokollauszug 
17. Sitzung vom 28. August 2019 
 
 
 
Feh ler! Verwei squel le k onnt e n ich t gef unde n wer den .  

177/2019 18.00.10 
 

RegioSpitex Limmattal, Leistungsvereinbarung 
Überarbeitung 

 

 
1. Ausgangslage 
 
Die RegioSpitex Limmattal hat die bestehende Leistungsvereinbarung vom 15. März 2011 auf-

grund von gesetzlichen und internen Änderungen überarbeitet und beantragt mit Schreiben 

vom   5. Juli 2019 die Genehmigung. 
 
 
2. Synopse Leistungsvereinbarung RegioSpitex Limmattal 
 
Wichtigste Änderungen: 
 

Leistungsvereinbarung bisher  Leistungsvereinbarung neu 
6 Quantitative Leistungsziele   
6.1 Die Auftragnehmerin hat folgende Ziele zu 

erreichen: 
Sie erbringt ihre Leistungen zu Vollkosten-

tarifen. 
 
Zur Überprüfung der Zielerreichung: 
- erstellt die Auftragnehmerin relevante 

statistische Daten und betriebswirtschaft-

liche Kennzahlen. 
- werden Indikatoren zur Leistungsverein-

barung in Absprache mit der Auftragge-

berin festgelegt und mit den anderen 

Auftraggebern koordiniert. Basis bilden 

die Spitex-Indikatoren, gemäss Spitex-
Statistik Kanton Zürich (Anhang 2). 

 Die Auftragnehmerin hat folgende Ziele zu errei-

chen: 
Sie erbringt Ihre Leistungen zu den vom Kanton 

Zürich jährlich festgelegten Normkosten. 
 
Zur Überprüfung der Zielerreichung: 
- Die Auftragnehmerin erstellt relevante statisti-

sche Daten und erhebt betriebswirtschaftliche 

Kennzahlen. 
- Die Auftragnehmerin orientiert sich am kantona-

len Benchmark. 

9 Grenzen der Leistungen   
9.1 Richtet sich nach §11 der Verordnung über 

die Pflegeversorgung. 
 Leistungen können neben den in §11 der Verord-

nung über die Pflegeversorgung genannten Grün-

den auch verweigert werden, wenn sie aufgrund 

der gesamten Umstände des konkreten Falles von 

der Auftragnehmerin unter nicht zumutbaren Be-

dingungen erbracht werden müssten. 
12 Finanzierung   
12.4 Die Auftragnehmerin ist verpflichtet, eine 

Haftpflicht-Versicherung mit einer Mindest-
Deckungssumme von CHF 5 Mio. abzu-

schliessen. 

12.2 Die Auftragnehmerin ist verpflichtet, eine Haft-

pflicht-Versicherung mit einer Mindest-
Deckungssumme von CHF 10 Mio. abzuschlies-

sen. 
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Der Stadtrat beschliesst: 

1. Die überarbeitete Leistungsvereinbarung zwischen der Stadt Schlieren und der RegioSpitex 

Limmattal wird genehmigt. 

2. Mitteilung an 
– Jürg Brändli, Präsident RegioSpitex Limmattal 
– Elsbeth Liechti, Geschäftsführerin RegioSpitex Limmattal 
– Abteilungsleiter Alter und Pflege 
– Beratungsstelle Alter und Pflege 
– Archiv 

 
Status: öffentlich 
 
 
 
Stadtrat Schlieren 
 
 
 
Markus Bärtschiger 
Stadtpräsident 

 Ingrid Hieronymi 
Stadtschreiberin 
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